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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1991

Norm

StPO §285a Z1

StPO §285b Abs1

Rechtssatz

Bereits die angemeldete Nichtigkeitsbeschwerde ist sogleich zurückzuweisen, wenn der Anmeldung ein (wie hier

infolge der Anwesenheit des Verteidigers bei der Vezichtserklärung) wirksamer Rechtsmittelverzicht vorausging, ohne

das es zuvor der Urteilszustellung und einer allfälligen Ausführung des Rechtsmittels bedürfte (Mayerhofer-Rieder

3.Auflage, ENr 1 zu § 285 b StPO).
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